
112 19. Abschnitt

dem er wegen schweren Diebstahls, Diebstahls im Rück
fall, Raubes, gewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Hehlerei 
oder Hehlerei im Rückfall (§§ 243 bis 245, 249 bis 252, 
260, 261) rechtskräftig verurteilt worden ist, wird mit Ge
fängnis nicht unter drei Monaten bestraft, sofern sich 
nicht aus den Umständen ergibt, daß das Werkzeug nicht 
zur Verwendung bei strafbaren Handlungen bestimmt ist.

(2) Wer Diebeswerkzeug für einen anderen in Ver
wahrung nimmt oder einem anderen überläßt, obwohl er 
weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß das 
Werkzeug zur Verwendung bei strafbaren Handlungen 
bestimmt ist, wird, sofern die Tat nicht nach anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Ge
fängnis bestraft.

(3) Das Diebeswerkzeug ist einzuziehen, auch wenn es 
dem Täter nicht gehört.

(4) In den Fällen des Abs. 1 kommt eine frühere Ver
urteilung nicht in Betracht, wenn zwischen dem Eintritt 
ihrer Rechtskraft und der Tat des Abs. 1 mehr als fünf 
Jahre verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht 
eingerechnet, in der der Täter eine Freiheitsstrafe ver
büßt oder auf behördliche Anordnung in einer Anstalt 
verwahrt wird. Eine ausländische Verurteilung steht einer 
inländischen gleich, wenn diegeahndeteTat nach deutschem 
Recht ein Verbrechen der im Abs. 1 genannten Art wäre.

Anm.! § 245 a ist durch Art. 1 Ziff. 2 des Ges. gegen gefährliche Gewohn
heitsverbrecher vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 995) eingefügt worden.

Unterschlagung.
§ 246

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache, die er in Besitz 
oder Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, wird 
wegen Unterschlagung mit Gefängnis bis zu drei Jahren 
und, wenn die Sache ihm anvertraut ist, mit Gefängnis 
bis zu fünf Jahren bestraft.
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